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1 Anlass und Aufgabenstellung 

Die Gemeinde Stetten am kalten Markt plant die Aufstellung des Be-
bauungsplans „Heizzentrale Schwenninger Straße" am südwestlichen 
Ortsrand der Gemeinde (s. Abb. 1). Das Ziel der Firma Bioenergie 
Schwochow GbR ist die Erweiterung des Heizwerkes auf das Flur-
stück Nr. 5149. Das Gebiet umfasst eine ca. 0,26 ha große Fläche. 

Um die artenschutzrechtlichen Auswirkungen des Vorhabens zu ermit-
teln wurden Untersuchungen der Artengruppen Vögel durchgeführt. 
Gegenstand des vorliegenden Berichts ist die Darstellung der Unter-
suchungsergebnisse, die Ermittlung der artenschutzrechtlichen Aus-
wirkungen des geplanten Vorhabens sowie die Erarbeitung einfacher 
Maßnahmen zur Konfliktvermeidung.  

Abb. 1: Lage des Untersuchungsgebiets im Raum 

 

2 Rechtliche Grundlagen 

2.1 Artenschutz 

Grundsätzlich unterliegen alle besonders geschützten Arten den Re-
gelungen des § 44 BNatSchG. Das Schutzregime unterscheidet jedoch 
unterschiedliche Schutzkategorien, sodass sich unterschiedliche 
Rechtsfolgen ergeben. Die untenstehende Matrix (Tab. 1) stellt den 
Zusammenhang zwischen den nach unterschiedlichen Rechtsgrundla-
gen besonders geschützten Arten und den jeweils zu beachtenden ar-
tenschutzrechtlichen Bestimmungen her. 

Tab. 1: Schutzstatus und daraus resultierende Bestimmungen des § 
44 BNatSchG (rot umrandet: Prüfgegenstand der saP bei 
Zulassungsentscheidungen zu Eingriffen n. § 15 BNatSchG 
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[z.B. Planfeststellung] oder Bebauungsplänen; gestrichelt: 
zur Zeit nicht anzuwenden, da RVO nicht vorliegt) 

Gliederung der besonders ge-
schützten Arten 
 

Anzuwendende Regelungen des besonderen Artenschutzes 
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Streng gesch. Art n. Anh. IV FFH-RL X X X X X  
Europäische Vogelart nach VSR X X X  X  

Nach RVO zu § 54 (1) 2. im Bestand 
gefährdete Arten für die hohe 
Schutzverantwortung der BRD be-
steht (Verantwortungsarten)  

X  X X X  

Streng gesch. Art n. Anh. A EG-VO X X X X  X 
National streng gesch. Art n. Anl. 1 
Sp. 3 BArtSchVO 

X X X X  X 

Arten n. Anhang B EG-VO X - X X  X 
Arten n. Anl. 1, Sp. 2 BArtSchVO 
(national besonders geschützt) 

X - X X  X 

1) Vorhaben n. § 18 (2) 1 BNatSchG: 
▪ Vorhaben in geltenden Bebauungsplänen nach § 30 BauGB 
▪ Vorhaben innerhalb in Aufstellung befindlicher B-Pläne nach § 33 BauGB 

▪ Vorhaben im Innenbereich nach § 34 BauGB 

 
Das strengere Schutzregime des § 44 ist auf folgende Gruppen anzu-
werden: 

▪ Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie 
▪ Europäische Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie 
▪ Arten die im Bestand gefährdet sind, für die die Bundesrepublik 

eine hohe Schutzverantwortung besitzt und die per Rechtsverord-
nung nach nationalem Recht geschützt sind. 

 
Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung umfasst die artenschutz-
rechtliche Prüfung dieser Gruppen. 

Für alle weiteren besonders geschützten Arten greift die Legalaus-
nahme des § 44 Abs. 5 Satz 5 BNatSchG. Das setzt jedoch voraus, 
dass für diese Arten eine angemessene Berücksichtigung erfolgt. Bei 
einem Bebauungsplan der Innenentwicklung nach § 13a BauGB gelten 
aufgrund des Bebauungsplans zu erwartende Eingriffe "als vor der pla-
nerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig" (§ 13a Abs. 2 Nr. 4. 
BauGB) und es findet keine Umweltprüfung statt (§ 13a Abs. 3 Nr. 1 
und 13 Abs. 3 BauGB). Bekannte Vorkommen der o.g. Arten sind in 
diesem Fall als schwerwiegende Belange im Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 
7a BauGB zu betrachten, die von der Gemeinde in der Abwägung zu 
berücksichtigen sind. 
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Daher ist es in diesen Fällen erforderlich, die mögliche Betroffenheit 
weiterer besonders geschützter Arten auch außerhalb der Eingriffsre-
gelung in den Blick zu nehmen. 

Bezüglich der Pflanzenarten nach Anhang IV b) FFH-RL ergibt sich 
aus § 44 Abs. 1, Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG für nach § 15 BNatSchG 
zulässige Eingriffe folgendes Verbot: 

▪ Beschädigen oder Zerstören von Standorten wild lebender Pflan-
zen oder damit im Zusammenhang stehendes vermeidbares Beein-
trächtigen oder Zerstören von Exemplaren wild lebender Pflanzen 
bzw. ihrer Entwicklungsformen. 
Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische 
Funktion des von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Standor-
tes im räumlichen Zusammenhang gewahrt wird. 

 
Bezüglich der Tierarten nach Anhang IV a) FFH-RL und der Europäi-
schen Vogelarten nach VS-RL ergeben sich aus § 44 Abs.1, Nrn. 1 
bis 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG für nach § 15 BNatSchG zulässige Ein-
griffe folgende Verbote:  

▪ Verletzung oder Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsfor-
men. 

▪ Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Auf-
zucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten. Eine 
Störung ist erheblich, wenn Sie zu einer Verschlechterung des Er-
haltungszustandes der lokalen Population führt. 

▪ Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhe-
stätten. 
Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische 
Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflan-
zungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gewahrt 
wird.  
 

Unter dem Aspekt der Umwelthaftung gem. Umweltschadengesetz 
und § 19 BNatSchG sind weitere europäisch geschützte Arten zu be-
achten (z. B. Arten des Anhang II der FFH-Richtlinie).  

2.2 Umwelthaftung 

Nach Inkrafttreten des Umweltschadensgesetzes (USchadG) im Jahr 
2007 besteht in Verbindung mit weiterführenden Regelungen im 
BNatSchG, WHG und BBodSchG die Verpflichtung zur Vermeidung 
von Umweltschäden, soweit diese nicht in Verbindung mit der Vorha-
benszulassung zuvor ermittelt, berücksichtigt und ausdrücklich zuge-
lassen wurden. Als Umweltschaden gem. § 2 USchadG gelten: 

▪ Schäden an Gewässern (§ 90 WHG) 
▪ Schädigungen des Bodens durch Beeinträchtigungen der Boden-

funktionen von denen Gefahren für die menschliche Gesundheit 
ausgehen (§ 2 Abs. 2 BBodSchG). 
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▪ Schäden an bestimmten Arten und natürlichen Lebensräumen 
(Biodiversitätsschäden) (§ 19 BNatSchG) 

 
Im vorliegenden Fall sind nur die Biodiversitätsschäden nach 
§ 19 BNatSchG relevant. Zu betrachten sind:  

▪ Arten des Art. 4 Abs. 2 EG-VogelSchRL (Zugvögel mit besonderer 
Schutzerfordernis)1 

▪ Arten des Anhang I EG-VogelSchRL (also nicht alle europ. Vogel-
arten) 

▪ Arten der Anhänge II und IV FFH-RL 
 
▪ Lebensräume der Arten des Anhang II FFH-RL 
▪ Lebensräume der oben genannten geschützten Vogelarten 
▪ Lebensräume nach Anhang I FFH-RL 
▪ Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Arten des Anhang IV FFH-RL 
 
Das Umweltschadensgesetz zielt daher auch auf den Schutz von Arten 
und Lebensräumen ab, für die nach europäischem Recht von den Mit-
gliedsstaaten Vogelschutzgebiete oder FFH-Gebiete ausgewiesen 
werden müssen. Dabei ist der Schutz allerdings nicht auf gemeldete 
oder gelistete Gebiete begrenzt, sondern besteht „ungeachtet ihres 
Vorkommens innerhalb oder außerhalb eines Natura 2000-Gebietes“ 
(Schumacher, 2011).  

Nach § 19 Abs. 1 BNatSchG „ist jeder Schaden, der erhebliche nach-
teilige Auswirkungen auf die Erreichung oder Beibehaltung des güns-
tigen Erhaltungszustandes“ der oben genannten Arten und Lebens-
räume hat, eine Schädigung im Sinne des Umweltschadengesetzes. 
Im Gegensatz zu den Regelungen des § 44 ff BNatSchG ist somit für 
jede Beeinträchtigung die Frage nach der Erheblichkeit zu stellen. Zur 
Beurteilung der Erheblichkeit sind die im Anhang I der Umwelthaf-
tungsrichtlinie enthaltenen Kriterien heranzuziehen.  

3 Bewertungsmethodik 

Der vorliegende Fachbeitrag stellt in erster Linie die artenschutzrecht-
lich relevanten Sachverhalte in Verbindung mit dem geplanten Bauvor-
haben dar. 

Die naturschutzfachlichen Angaben wurden so aufgebaut, dass eine 
schrittweise Prüfung der artenschutzrechtlichen Belange möglich ist. 
Dabei sind folgende Fragen zu klären: 

1. Welche Arten können durch das Vorhaben betroffen sein? 
2. Wie wirkt das Vorhaben auf diese Arten? 
3. Treten Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG oder § 19 

Abs. 1 BNatSchG ein? 
 

 
1 Welche Arten dies sind, wird von den Mitgliedsstaaten unter Berücksichtigung der Schutzerfor-
dernisse festgelegt. Für Bad.-Württ. sind die Arten durch (Matthäus et al., 2014) veröffentlicht. 
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Zu 3. ergeben sich weitere Fragestellungen, die je nach betroffener Art 
beantwortet werden müssen. Daher werden sämtliche betroffenen Ar-
ten einzeln beschrieben. In Ausnahmefällen ist es möglich, Arten zu 
sogenannten ökologischen Gilden zusammenzufassen. Dies erfolgt für 
Arten des gleichen oder ähnlichen Anspruchstyps, die durch gleiche 
Vorhabenswirkungen und an gleicher Stelle betroffen sind. Außerdem 
müssen der Erhaltungszustand und die Gefährdungssituation für die 
Arten einer Gilde ähnlich sein. In der Regel werden daher nur weit ver-
breitete Arten zu Gilden zusammengefasst. 

4 Datengrundlagen und Untersuchungsmethoden 

Für den Untersuchungsraum lagen keine ausreichenden Daten zu Ar-
tenvorkommen vor. Am 23.03.2023 erfolgte eine Übersichtsbege-
hung zur Erfassung der im Gebiet vorhandenen Habitatstrukturen. 
Aufgrund der strukturellen Eignung des Gebietes ergab sich die Not-
wendigkeit für vertiefende Untersuchungen der Artengruppen Offen-
landvögel. Die Geländearbeiten wurden in den Monaten Mai bis Juni 
2021 durchgeführt.  

Die Erfassung der Vögel erfolgte im Wesentlichen nach der Methode 
der Revierkartierung (SÜDBECK et al. 2005) bei reduziertem Bege-
hungsaufwand (4 Begehungen zwischen Anfang  und Mitte Juni). Bei 
den Begehungen wurden alle revieranzeigenden Verhaltensweisen 
(Gesang, Nestbau, Revierkämpfe, bettelnde Jungvögel u.a.) protokol-
liert.  Nach Abschluss der Geländearbeiten erfolgte eine Statuseinstu-
fung anhand artspezifischer, der Brutbiologie der jeweiligen Art ange-
passter Kriterien. Für die zur Kartierung von Singvogelarten im Ge-
lände wichtige Verhaltensweise „Gesang“ ist i. d. R. die Beobachtung 
an 2 Terminen im Abstand von mindestens 7 Tagen für den Status 
Brutvogel erforderlich, während bei den Verhaltensweisen „Nest- oder 
Höhlenbau“ und „Intensives Warnverhalten“ bei vielen Arten bereits 
eine einmalige Feststellung ausreichend ist. Generell gilt, dass min-
destens eine Beobachtung innerhalb des artspezifischen Erfassungs-
zeitraumes liegen muss. Da die von SÜDBECK et al. (2005) festgelegten 
Kriterien zur Statuseinteilung auf 6 Begehungen beruhen, erfolgte ggf. 
eine gutachterliche, dem reduzierten Begehungsaufwand angepasste 
Abänderung. Die Erfassung der Brutvögel und deren Verortung basiert 
zu Teilen auf akustischen Hinweisen, teilweise wurden auch bereits 
flügge und mobile Jungvögel erfasst. Daher sind die festgelegten und 
dargestellten Revierzentren mit einer gewissen Ungenauigkeit zu be-
trachten und können von der eigentlichen Brutstätte abweichen. 

5 Ergebnisse, Auswirkungen und Maßnahmen 

5.1 Europäische Vogelarten 

Im Untersuchungsraum konnten insgesamt 9 Vogelarten nachgewie-
sen werden. 3 Arten wurden als Brutvögel klassifiziert, bei den übrigen 
6 Arten handelt es sich um Nahrungsgäste, die wahrscheinlich in der 
näheren Umgebung des Untersuchungsraums brüten oder Durchzüg-
ler (Tab. 2). Alle europäischen Vogelarten sind durch Artikel 1 der EU-
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Vogelschutzrichtlinie europarechtlich geschützt. Von hervorgehobener 
artenschutzrechtlicher Relevanz sind insbesondere die in der landes- 
oder bundesweiten Roten Liste (inkl. Vorwarnliste) gelisteten Arten und 
die Arten nach Anhang 1 und Artikel 4 (2) der Vogelschutzrichtlinie 
(Abb. 2).  

Tab. 2: Nachgewiesene Vogelarten 
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Feldlerche Alauda arvensis Fl B 2  3 3 b  N 

Star Sturnus vulgaris S C 1  * 3 b   

Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros Hr B 1  * * b   

Mehlschwalbe Delichon urbicum M N   V 3 b  N 

Rabenkrähe Corvus corone Rk N  * * * b   

Rauchschwalbe Hirundo rustica Rs N   3 V b  N 

Rotmilan Milvus milvus Rm N   * * s I N 

Stieglitz Carduelis carduelis Sti N  * * * b   

Turmfalke Falco tinnunculus Tf N   V * s   

Erläuterungen: 
Status: A=Mögliches Brüten, B=Wahrscheinliches Brüten, C=Sicheres Brüten; N= 
Nahrungsgast 
Ökologische Gilde: *: Häufige Gehölzbrüter in BW (mod. nach TRAUTNER et al. 2015) 
Rote Liste: BW: KRAMER et al. (2022); D: RYSLAVY et al. (2020); *: ungefährdet, V: Art 
der Vorwarnliste, 3: Gefährdet 
BNatSchG: Bundesnaturschutzgesetz: b: besonders geschützt; s: streng geschützt 
VSRL: EG-Vogelschutzrichtlinie: I: Art nach Anhang 1 
ZAK: Zielartenkonzept-Status BW (Stand 2009): N: Naturraumart (besondere regio-
nale Bedeutung).  
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Abb. 2: Planungsrelevante Brutvögel im Untersuchungsgebiet mit 
Kulissenwirkungen 

 

5.1.1 Feldlerche 

Ökologie, Schutz und Gefährdung 

Die Feldlerche legt als Bodenbrüter ihr Nest in höheren Kraut- und 
Grasvegetationen an, in möglichst busch- und baumfreien Ackergebie-
ten oder Grünland. Sie hält zum Schutz vor Prädatoren in der Regel 
einen Abstand von 100 m bis 150 m zu vertikalen Strukturen wie Ge-
bäuden oder Gehölzen. Im Untersuchungsgebiet kommt die Feldlerche 
mit zwei Brutpaaren im Untersuchungsraum vor. Beide Reviere befin-
den sich ca. 200m südwestlich der geplanten Bebauung. Unter den 
festgestellten Brutvögeln im Untersuchungsgebiet sowie den angren-
zenden Flächen kommt der Feldlerche eine besondere Bedeutung zu.  

Die Feldlerche wird landes- und bundesweit als gefährdet eingestuft 
und ist eine Naturraumart mit besonderer regionaler Bedeutung im 
Zielartenkonzept Baden-Württembergs.  
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Vorkommen im Untersuchungsraum 

Die Feldlerche konnte mit zwei Brutpaaren in den südwestlich angren-
zenden Acker- bzw. Grünlandgebieten nachgewiesen werden. 
Wirkprognose und Vermeidungsmaßnahmen 

Tötungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Die Reviere der Feldlerche liegen außerhalb des Wirkbereichs der Pla-
nung. Anlage- oder baubedingte Verstöße gegen das Tötungsverbot 
gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG können ausgeschlossen werden. 

Beschädigungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 
Die Reviere der Feldlerche liegen außerhalb des Wirkbereichs der Pla-
nung. Anlage- oder baubedingte Verstöße gegen das Beschädigungs-
verbot gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG können ausgeschlossen wer-
den. 

Störungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
Negative Effekte durch optische oder akustische Wirkungen fallen im 
Prinzip unter den Störungstatbestand. Werden Tiere aber an ihren 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten gestört, kann dies zur Folge haben, 
dass diese für sie nicht mehr nutzbar sind. Insofern ergeben sich zwi-
schen dem "Störungstatbestand" und dem Tatbestand der "Beschädi-
gung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten" zwangsläufig Überschnei-
dungen. Bei der Störung von Individuen an ihren Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten ist dann von der Beschädigung einer solchen Stätte aus-
zugehen, wenn die Auswirkungen von dauerhafter Natur sind (LANA 
2010). Da eine Vorbelastung des umliegenden Offenland wegen der 
aktuellen Kulissenwirkungen besteht, wird keine neue Kulissenwirkung 
durch die neue Bebauung erzeugt (siehe Abb. 2). 

Es sind keine Maßnahmen erforderlich. 

 

5.1.2 Vogelarten der Siedlung und Siedlungsrandereiche 

Ökologie, Schutz und Gefährdung 

In dieser Gilde werden Arten zusammengefasst, die ihre Nester i. d. R. 
an bzw. in Gebäuden bauen oder in Siedlungsrandbereiche vorkom-
men. Ein Revier des Hausrotschwanzes und eine Revier des Stars 
wurden nachgewiesen. 

Als europäische Vogelarten sind alle festgestellten Arten der Gilde 
nach BNatSchG besonders geschützt. 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet 

Reviere beider Arten konnten außerhalb des Geltungsbereichs in an-
grenzenden Gebäuden oder Bäume nachgewiesen werden. 



 

Artenschutzfachbeitrag „Heizzentrale Schwenninger Straße“ Seite 12 

menz umweltplanung 

Bezugsraum zur Abgrenzung der lokalen Populationen ist der Natur-
raum Schönbuch und Glemswald. Alle Arten der Gilde sind im Natur-
raum sehr häufig und mit hoher Stetigkeit verbreitet. 

Wirkprognose und Vermeidungsmaßnahmen 

Das Revier des Stars und des Hausrotschwanzes liegen außerhalb 
des Wirkbereichs der Planung. Anlage- oder baubedingte Verstöße ge-
gen das Beschädigungsverbot gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG und 
das Tötungsverbot gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG sind nicht zu 
erwarten. Auch negative Effekte durch baubedingte akustische Wir-
kungen und daraus resultierende Verstöße gegen das Störungsverbot 
gem. § 44 Abs. 1. Nr. 2 BNatSchG sind ebenfalls nicht zu erwarten, da 
die Arten nur schwache Lärmempfindlichkeit zeigen. 

6 Zusammenfassung 

Durch die geplante Entwicklung des Gebietes „Heizzentrale Schwen-
ninger Straße“ in Stetten am kalten Markt kommt es zu keine Verstö-
ßen gegen artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 
1 BNatSchG. 
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